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Vorwort

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insbesondere der letz-
ten 20 Jahre hat sich in zahlreichen Leitentscheidungen detailliert mit den 
verfassungsrechtlichen Grenzen gesetzlicher Eingriffsbefugnisse im Polizei- 
und Sicherheits- sowie im Strafprozessrecht auseinandergesetzt. Zu einer er-
neuten Untersuchung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe für konkrete Ein-
zelmaßnahmen hätte ich keinen Anlass gesehen. 

Moderne Eingriffsbelastungen zeichnen sich allerdings nicht nur durch 
qualitativ schwerwiegende Maßnahmen aus, sondern zunehmend durch eine 
kontinuierliche Erweiterung staatlicher Befugnisse, die typischerweise auch 
zu kumulativen Belastungen führt. Besonders deutlich wird dies im Bereich 
des Staatsschutzes, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher in- und ausländi-
scher Stellen weit im Vorfeld konkretisierter Gefahrenlagen tätig wird. Der 
Staatsschutz dient dieser Arbeit deshalb als Referenzgebiet, wenngleich viele 
der hier aufgestellten Thesen nicht auf den Staatsschutz beschränkt sind. 

Dieser neuen, durch den technischen Fortschritt noch verstärkten Proble-
matik muss die Rechtswissenschaft in ihrer Dogmatik Rechnung tragen. Die 
Weichen hierzu wurden bereits zu Beginn der 1980er Jahre durch das Institut 
des additiven Grundrechtseingriffs gestellt. Der additive Grundrechtseingriff 
allein, der zudem bisher keine praktische Wirkung gezeigt hat, wird jedoch 
nicht ausreichen, um alle Herausforderungen bei der Gewährleistung eines 
effektiven Grundrechtsschutzes zu bewältigen. Anliegen meines Promotions-
vorhabens war es deshalb, Wege zu suchen, um die verfassungsrechtlichen 
Grenzen dieser neuen Herausforderungen im Rahmen des Möglichen zu ope-
rationalisieren. Dabei war es mir besonders wichtig, sowohl das Sicherheits-
recht als auch das Straf- und Strafprozessrecht in die Untersuchung miteinzu-
beziehen; schon im Studium war mir nicht eingängig, wieso das Strafrecht 
innerhalb des öffentlichen Rechts eine Sonderstellung einnehmen sollte.

Im Februar 2024 hat die Hohe Juristische Fakultät der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München diese Arbeit als Dissertation angenommen. Mei-
nem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Peter M. Huber, danke ich sehr 
herzlich für die Betreuung dieser Arbeit, für die akademische Freiheit bei ihrer 
Abfassung und für die richtungsweisende Unterstützung und Beratung. Herrn 
Professor Dr. Matthias Krüger danke ich für sein tiefgehendes Zweitgutachten 
und die wertvollen Hinweise.
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Mein besonderer Dank gilt auch Herrn Dr. Peter Gauweiler, von dem ich 
nicht nur die Kunst der freien Advokatur erlernen durfte, sondern der mir 
auch die Möglichkeit eröffnet hat, die in meiner Arbeit erörterten Problem-
kreise aus der Perspektive der Rechtspraxis zu betrachten. Diese für mich sehr 
eindrucksvolle Zusammenarbeit hat mich in der Überzeugung bestätigt, dass 
Wissenschaft und Praxis keine Gegensätze sind.

Ebenso danke ich Herrn Professor Dr. Thomas Fischer für die unersetz-
lichen Einblicke in das Strafrecht aus der Sicht eines Revisionsrichters sowie 
die Unterstützung und den Zuspruch bei der Aufnahme meines Zweitstu-
diums.

Meine größte Dankbarkeit gilt meiner Frau Josephine, die mir bedingungs-
los und immerfort bei allen Vorhaben zur Seite steht. Erst durch sie hat ein 
langer Weg sein Ziel erhalten. In besonderer Weise unterstützt haben mich 
schließlich meine guten Freunde Thomas Gauweiler, Professor Dr. Michael 
Müller und Dr. Rouven Eichten. 

Leider nur noch posthum danken kann ich meinem Vater, Herrn Dipl.-Ing. 
Bernd Klauck, dessen Ermutigung zum Streben nach Wissen seinen Tod für 
mich überdauert hat. Ihm ist dieses Buch gewidmet.

München, im Februar 2024 Dominik Klauck
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Erstes Kapitel

Einführung und Begriffsbestimmung

A. Anlass der Untersuchung

Das Thema innere Sicherheit prägt seit den Terroranschlägen in den USA 
vom 11. September 2001 maßgeblich den politischen und in der Folge auch 
den juristischen Diskurs.1 Der Gesetzgeber hat in den vergangenen 20 Jahren 
die staatlichen Eingriffsbefugnisse im präventiven wie auch im repressiven 
Bereich deutlich ausgeweitet.2 Anlass und Zielsetzung der Gesetzgebung be-
ruhten oft nicht vorrangig auf kriminologischen Befunden wie einem bundes-
weiten Anstieg bestimmter Delikte, sondern zumindest auch auf einzelnen 
sehr konkrete Taten, die jedoch, etwa aufgrund einer politischen oder religiö-
sen Motivation, über das individuelle Opfer hinaus gesamtstaatliche Belange 
betroffen haben sollen.3 Das BVerfG wurde im Zuge der Erweiterung von 

1 Vgl. Bäcker, Kriminalpräventionsrecht, S. 1 ff.; Schwabenbauer, Heimliche Grund-
rechtseingriffe, S. 24; Diwell, in: Griesbaum/Hannich/Schnarr, FS für Nehm zum 
65. Geburtstag, 101.

2 Dazu Bäcker/Giesler/Harms/Hirsch/Kaller/Wolff, Bericht der Regierungskommis-
sion zur Überprüfung der Sicherheitsgesetzgebung in Deutschland, S. 16 ff. für den 
Zeitraum von 2001 bis 2013 sowie unten, zweites Kapitel, D. für den Zeitraum ab 
2015. Ferner Schwabenbauer, Heimliche Grundrechtseingriffe, S. 23 ff.; Volkmann, 
NVwZ 2021, 1408 [1410].

3 Vgl. hierzu exemplarisch: BT-Drs. 14/7386 („Terrorismusbekämpfungsgesetz“), 
S. 35: Terroranschläge vom 11. September; BT-Drs. 16/7958 („Entwurf eines Gesetzes 
zur Bekämpfung des Aufenthalts in terroristischen Ausbildungslagern“), S. 6: Bezug-
nahme auf die „aktuellen Ereignisse um die Verhaftung dreier Terrorverdächtiger“, 
welche die Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland durch den internationalen 
Terrorismus verdeutlicht hätten; BT-Drs. 16/12428 („Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
folgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten“), S. 1: Be-
zugnahme auf die „in London und Madrid verübten Anschläge“ sowie die „verhinder-
ten Anschläge auf mehrere Passagierflugzeuge in London und die in zwei Regional-
zügen in Dortmund und Koblenz entdeckten Kofferbomben“; BT-Drs. 18/10941 
(„Videoüberwachungsbekämpfungsgesetz“), S. 2: „Vorfälle in München und Ansbach 
im Sommer 2016“; LT-Drs. 17/16299, S. 1: Mehrere Anschläge insbesondere im Jahr 
2016, „darunter die Anschläge in Bayern im Juli sowie insbesondere das Attentat ge-
gen den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016“; BT-Drs. 18/3007, S. 1 („Ge-
setz zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deut-
schen Bundestages“): Straftaten des NSU; BT-Drs. 18/10941 („Videoüberwachungs-
verbesserungsgesetz“): „Angesichts der Vorfälle in München und Ansbach im Sommer 
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Eingriffsbefugnissen in zahlreichen Verfahren mit den verfassungsrechtlichen 
Grenzen staatlicher Grundrechtseingriffe befasst und hat dabei dem Gesetzge-
ber mitunter sehr detaillierte Vorgaben gemacht,4 welche in Leitentscheidun-
gen wie dem BKA-Urteil sogar systematisiert und zusammengefasst wurden.5 
Keine Berücksichtigung konnte jedoch in der Rechtsprechung des BVerfG 
bisher die Betrachtung finden, dass der Erlass vieler, die staatlichen Befug-
nisse partiell erweiternder Gesetze im Verlauf der Zeit zu einer Ausdehnung 
staatlicher Macht insgesamt führt, zumal einmal geschaffene Befugnisse für 
Grundrechtseingriffe erfahrungsgemäß selten wieder aufgehoben werden, 
selbst wenn das ursprüngliche sicherheitspolitische Bedürfnis entfallen sein 
sollte.6 Die Problematik einer durch die Perspektive eines punktuellen Ein-
griffsbegriffs und des verfassungsprozessualen Streitgegenstandsbegriffs ge-
prägten verfassungsrechtlichen Betrachtung besteht darin, dass staatliche Be-
fugnisse, die vom BVerfG grundsätzlich als verfassungskonform angesehen 
wurden, schnell zu einer neuen Normalität erstarken und dadurch aus dem 
Fokus der rechtswissenschaftlichen Betrachtung geraten, obwohl die Staats-
macht auf diese Weise in vielen kleinen Schritten kontinuierlich anwachsen 
kann.7 In jüngerer Vergangenheit ist gerade auch durch die staatlichen Maß-
nahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie das Bewusstsein für 
den Gewöhnungseffekt an eine längerfristige staatliche Eingriffspräsenz ge-
stiegen, was sich beispielsweise in der Diskussion um den Begriff der „Privi-
legien für Geimpfte“ gezeigt hat.8 Einen möglichen dogmatischen Ansatz-
punkt, den Gegenstand der verfassungsrechtlichen Prüfung zu erweitern, bie-
tet das Institut des additiven Grundrechtseingriffs.9 Der additive Grundrechts-

2016 besteht die Notwendigkeit, Sicherheitsbelange stärker zu berücksichtigen und bei 
der Abwägungsentscheidung mit größerem Gewicht einzubeziehen.“; BT-Drs. 18/ 
11501, S. 18 („Fluggastdatengesetz“): „Die jüngsten Anschläge in Ansbach, Würzburg 
und Berlin haben uns erneut vor Augen geführt, dass auch Deutschland im Fokus des 
internationalen Terrorismussteht.“ Zum Befund s. a. Volkmann, NVwZ 2021, 1408 
[1412].

4 Nachw. bei Bäcker, Kriminalpräventionsrecht, S. 1.
5 BVerfGE 141, 220 ff. Dazu Volkmann, NVwZ 2021, 1408 [1413]; kritisch Wie-

mers, NVwZ 2016, 839: „Polizeischule Karlsruhe“; Durner, DVBl. 2016, 780. 
6 Dazu rechtspolitisch Fischer, Über das Strafen, S. 290 ff.
7 Vgl. bereits Hufen, NJW 1994, 1994, 2913 [2916] in Bezug auf Art. 12 GG: „In 

ihrer Summierung aber wirken diese Maßnahmen wie eine schleichende Verengung 
des Freiheitsspielraums: Das Grundrecht wird sozusagen verstopft wie ein Wasserrohr 
durch schleichende Kalkablagerung.“

8 Dazu etwa Papier/Ullrich, DRiZ 2021, 58 f.; Wolff/Zimmermann, NVwZ 2021, 
182 ff.

9 Grundlegend: Kloepfer, VerwArch 1983, 201 [209 ff.]; Huber, VSSR 2000, 369 
[386 ff.]; Lücke, DVBl. 2001, 1469 ff.; G. Kirchhof, NJW 2006, 732 ff.; Klement, AöR 
2009, S. 35 ff.; Hillgruber, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Band XII, 
§ 200 Rn. 97 ff.; Winkler, JA 2014, 881 ff.; Schaks, Das Verbot der Belastungskumula-
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eingriff ermöglicht es, mehrere punktuelle Grundrechtseingriffe zu einem 
„Gesamteingriff“ zusammenzufassen, der insgesamt dem Verhältnismäßig-
keitsgebot genügen muss.10 Das Institut des additiven Grundrechtseingriffs ist 
in der Rechtsprechung des BVerfG zwar dem Grunde nach anerkannt, wurde 
allerdings bisher mangels Entscheidungserheblichkeit dogmatisch nur in 
Grundzügen erschlossen.11 

Unabhängig davon, dass die praktische Relevanz des additiven Grundrechts-
eingriffs für den Grundrechtsschutz damit noch nicht endgültig absehbar ist, 
kommt dieser im Wesentlichen nur dann zum Tragen, wenn ein konkreter 
Grundrechtsträger parallel mehreren Grundrechtseingriffen ausgesetzt ist.12 
Der additive Grundrechtseingriff kann das kontinuierliche Anwachsen von 
Staatsmacht deshalb nur in Teilbereichen und nicht alleine begrenzen. Diese 
Arbeit macht es sich daher zum Ziel, weitere verfassungsrechtliche Ansatz-
punkte zu identifizieren und zu entwickeln, die den Zuwachs an Staatsmacht 
zu Lasten eines effektiven Grundrechtsschutzes begrenzen können. Hierfür 
werden neben dem Institut des additiven Grundrechtseingriffs auch die Maß-
stäbe der verfassungsgerichtlichen Kontrolle, die Abgrenzung von Prävention 
und Repression, das Gewaltenteilungsprinzip sowie die grundrechtliche Ver-
antwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland im transnationalen Bereich 
in den Blick genommen. 

B. Staatsschutz als Grundlage  
des Untersuchungsgegenstands

Wie bereits erwähnt, wird die Erweiterung staatlicher Befugnisse sicher-
heitspolitisch häufig durch die Bezugnahme auf überindividuelle Belange ge-
rechtfertigt.13 Die Arbeit greift diese Entwicklung auf, indem sie den Unter-

tion als Bestandteil der Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG, DÖV 2015, 
817 ff.; Kaltenstein, SGb 2016, 365 ff.; Ruschemeier, Der additive Grundrechtseingriff 
(2018); Kromrey, Belastungskumulation (2018); Heu, Kulminierende Grundrechtsein-
griffe (2018); Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2019, 1791 ff.; Brade, Additive Grundrechts-
eingriffe (2020). Zum Strafprozess: Puschke, Die kumulative Anordnung von Informa-
tionsbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen der Strafverfolgung (2006).

10 Lücke, DVBl. 2001, 1469 ff.
11 Vgl. BVerfGE 112, 304 [319 f.]; 114, 196 [247]; 123, 186 [265 f.]; 130, 372 

[392]; 141, 220 [280 f.]; 156, 63 [123]; s. jedoch nunmehr auch BVerfGE 159, 223 
[348 ff.], wo der additive Grundrechtseingriff erstmals eine größere Rolle gespielt hat. 
Hornung, in: Albers/Weinzierl, Menschenrechtliche Standards in der Sicherheitspoli-
tik, 65 [69 ff.]; Lindner/Unterreitmeier, JZ 2022, 915 [922]. 

12 Zu den tatbestandlichen Voraussetzungen vgl. drittes Kapitel, C. II.
13 Zur Konkretisierung des überindividuellen Elements einer Tat vgl. etwa BT-Drs. 

18/11501, S. 18: „Terrorismus und schwere Kriminalität fügen nicht nur den Opfern 




